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 ährend einigen Wochen 

sorgte die Frage, ob die 

Konfiskation von in der 

Schweiz eingefrorenen Vermö-

genswerten unter bestimmten 

Bedingungen möglich sein könn-

te, für grosse Aufregung und 

wurde kontrovers diskutiert. 

Glücklicherweise hat die Mittei-

lung1 des Bundesrates vom 

15. Februar 2023 den Spekulatio-

nen ein Ende gesetzt. Die Eigen-

tumsgarantie ist in der Schweizer 

Verfassung verankert, und die 

entschädigungslose Konfiskation 

privater Vermögenswerte ist nicht 

zulässig, solange ihre Herkunft 

nicht illegal ist. Die VSPB be-

grüsst diese Bestätigung und 

hofft, dass das Parlament nicht 

davon abweicht.  

Einige werden argumentieren, dass 
man dem Beispiel der EU oder der 
USA folgen und das Gesetz ändern 
sollte. Dies entspricht jedoch nicht 
dem Willen des Bundesrates, und 
eine genaue Analyse zeigt, dass diese 
Rechtsordnungen nicht so extrem 
vorgehen, wie von manchen behaup-
tet wird. 

Am 30. November 2022 schlug die 
Europäische Kommission2 einzig und 
allein vor, «eine neue Struktur zu 
schaffen, die eingefrorene und immo-
bilisierte öffentliche russische Vermö-
genswerte verwaltet und investiert 
und die Erträge zugunsten der Ukrai-
ne verwendet». Man spricht von Re-
serven der russischen Zentralbank 
von rund 300 Mrd. Euro.  

 

Die Kommission schlägt sogar vor, 
diese Vermögenswerte langfristig, 
nach der Aufhebung der Sanktionen, 
an die russische Zentralbank zurück-
zuzahlen. «Diese Massnahmen könn-
ten mit einem Friedensabkommen 
verknüpft werden, laut dem die Ukrai-
ne für den erlittenen Schaden ent-
schädigt wird.» 

Dieser Vorschlag, der von den Mit-
gliedstaaten noch nicht angenommen 
wurde, zielt somit nicht auf die Privat-
vermögen ab, und auch nicht auf die 
Konfiskation der öffentlichen Vermö-
gen, sondern ausschliesslich auf 
deren Ertrag. Am 14. Februar 2023 
hat die schwedische EU-
Ratspräsidentschaft die Bildung einer 
Arbeitsgruppe für eine «rechtliche, 
finanzielle, wirtschaftliche und politi-
sche Analyse» beschlossen, die eini-
ge Zeit in Anspruch nehmen dürfte. 
Und in seinem am 24. Februar 2023 
beschlossenen 10. Sanktionspaket 
hat der EU-Rat3 keine zusätzlichen 
Massnahmen betreffend Konfiskation 
eingeführt, nur neue Meldepflichten 
für Vermögenswerte der russischen 
Zentralbank.  

Auf der anderen Seite des Atlantiks 
haben die USA am 22. Dezember 
2022 eine Gesetzesänderung4 ver-
abschiedet, die es ihnen erlaubt, 
eingefrorene Vermögenswerte einzu-
ziehen.  Dies allerdings nur, wenn die 
Vermögenswerte mit einer Straftat 
wie Korruption, Verletzung von Sank-
tionen oder Exportkontrollen in Ver-
bindung stehen. Es gibt keine auto-
matische Einziehung eingefrorener 
Vermögenswerte. Kanada hat ein 

Keine Konfiskation 

ohne Straftat. Das ist 

eine Garantie des 

Schweizer Rechts.  

 
Die Verfahren für das Ein-

frieren von Vermögens-
werten sanktionierter  

Personen haben sich 
bewährt und müssen 

nicht neu aufgelegt    
werden. 
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neues Gesetz verabschiedet und 
einen Richter angewiesen, ein Konto 
in der Höhe von 26 Millionen US-
Dollar zu konfiszieren. Es ist jedoch 
nicht sicher, ob dieses Gesetz einer 
gerichtlichen Prüfung standhalten 
wird. 

Dies stellt nicht in Frage, dass man 
von Russland verlangen sollte, für 
Schäden, die es der Ukraine zufügt, 
gerade zu stehen. Aber man muss 
zwischen dem Staat und Privatper-
sonen unterscheiden, für die die Un-
schuldsvermutung gilt. Die Ukraine 
kämpft für die Wahrung demokrati-
scher Werte, zu denen auch die Ga-
rantie des Eigentums gehört. 

Keine Taskforce 

In dieser Session hätte der Ständerat 
zwei Motionen behandeln sollen, die 
die Einsetzung einer Task Force for-
dern, um die Vermögenswerte von 
russischen und belarussischen Oli-
garchen einzufrieren und möglicher-
weise zu konfiszieren. Da die zustän-
dige Kommission ihre Prüfung noch 
nicht abgeschlossen hat, stehen die 
Motionen nicht mehr auf dem Pro-
gramm. 

Die erste Motion 22.3236 verlangt die 
Schaffung einer Taskforce, um Gut-
haben in der Schweiz aufzuspüren, 
zu sperren und gegebenenfalls zu 
konfiszieren. Logischerweise müsste 
der Ständerat diese genauso ableh-
nen, wie der Nationalrat bereits im 
Juni 2022 eine ähnliche Motion 
(22.3216) abgelehnt hat. 

Die zweite Motion 22.3883 verlangt 
die Schaffung einer Taskforce für die 
Sperrung von russischen und be-
lorussischen Oligarchengeldern. Selt-
samerweise wurde diese im Dezem-
ber 2022 vom Nationalrat angenom-
men. Dies, obwohl es die bestehen-
den Strukturen und die vom Bund 

getroffenen Massnahmen bereits 
ermöglicht haben, 7,5 Mrd. Franken 
auf Bankkonten und fünfzehn Immo-
bilien zu sperren. Eine speziell zu 
diesem Zweck erstellte Taskforce 
würde nur Doppelspurigkeiten schaf-
fen, unnütze Koordinierungssitzungen 
erfordern und Kompetenzkonflikte 
generieren, welche die geordnete 
Umsetzung der Sanktionen behin-
dern würden. Die Schweizer Banken 
kennen die wirtschaftlich Berechtig-
ten ihrer Konten und haben die Kon-
ten, die von oder für die von den 
Sanktionen betroffenen Personen 
gehalten werden, bereits gemeldet. 
Der Ständerat sollte diese Motion 
somit ablehnen. Es wäre allerdings zu 
begrüssen, wenn das SECO im Hin-
blick auf künftige Sanktionen seine 
Organisation, seine Koordination mit 
der FINMA und seine Kommunikation 
verbessern würde, selbst wenn 
nachvollziehbar ist, dass alle vom 
Umfang der Aufgabe überrascht 
wurden.  

Ein neues Verbrechen 

Im Übrigen wird sich der Nationalrat 
am 16. März zur Motion 22.3362 
äussern, welche die Übernahme des 
Verbrechens der Aggression gemäss 
Römer Statut in das Schweizer Straf-
recht verlangt und vom Ständerat 
bereits angenommen wurde. Es geht 
hier nicht darum, sich diesem Vorha-
ben zu widersetzen. Es muss aber 
daran erinnert werden, dass selbst 
wenn jemand dieses neuen Verbre-
chens nach dessen Inkrafttreten in 
der Schweiz beschuldigt würde, kei-
ne Konfiskation der Vermögenswerte 
möglich ist, solange diese Person 
nicht schuldig gesprochen wurde. 

 
1 Hier nachlesen. 
2 Mitteilung hier nachlesen.  
3 Mitteilung hier nachlesen 
4 Text hier nachlesen. 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-93089.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_7311
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_23_1185
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/6930/text

